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60  Jahre  Schulhaus  Wildensteinschule 
in Leibertingen 1960 bis 2020 
In „normalen“ Zeiten wären ein solcher Anlass ein 
Grund zum Feiern mit Ansprachen, Schülerchor, 
vielleicht Theateraufführung, Musik, Unterhaltung, 
gemütlichem Beisammensein und guten Gesprä-
chen zwischen Schülern, Lehrerschaft, Eltern, Ge-
meindevertretern und Einwohnern. 
Das ist leider derzeit nicht möglich – dennoch ist ein 
solches Datum erwähnenswert, weist es doch einer-
seits auf eine gewisse Konstanz in unserem Leben 
hin. Damals wie heute war und ist Bildung und die 
Sorge für die Entwicklungsmöglichkeiten unserer 
Kinder und Jugendlichen sicher eine der vordring-
lichsten Aufgaben unserer Gesellschaft und damit 
von uns Gemeinden, die wir vor Ort die räumlichen 
Rahmenbedingungen für diese Aufgabe bereitstel-
len. 
Andererseits machen 60 Jahre Schulentwicklung 
auch deutlich, wie sehr sich Ausmaß, Umfang und 
Inhalt einer solchen Aufgabe über drei Generationen 
hinweg verändert haben. Die ersten Schüler im da-
mals neu errichteten Gebäude sind heute in der 
Regel im Rentenalter und haben selber Kinder und 
Enkel, die auch schon in dieser Schule waren. Ge-
nerationen von Lehrern, Rektoren und jetzt erstmals 
eine Schulleiterin haben das Haus mit Leben erfüllt 
und den Schülern eine tolle Lernumgebung geboten. 
Und auch am Gebäude wurden immerzu Änderun-
gen und Erweiterungen vorgenommen – ganz abge-
sehen von der Veränderung der technischen Aus-
stattung von der Schultafel zum Aktiv-Board und 
Tablet mit Internetanschluss und Angeboten wir 
Mittagessen, Schulsozialarbeit, Zusammenarbeit mit 
den Kinderhäusern und vielem mehr. 
Dank einer Vielzahl von engagierten Menschen in 
Schule und Gemeinde haben wir es gemeinsam 
geschafft immer auf der Höhe der Zeit zu bleiben 
und aktiv an guten Bildungschancen für unsere 
nachfolgenden Generationen mitzuarbeiten – in dem 
Rahmen, in dem auch die Eltern als wesentlichen 
Bestandteil der Bildungs- und Erziehungsarbeit mit 
ihrem Beitrag das ermöglicht haben. 

Ehrenbürger Heinrich Güntner hat die nachfolgen-
den Informationen zur Grundsteinlegung im Novem-
ber 1960 bereitgestellt, die sicher heute, 60 Jahre 
später, mindestens genauso interessant sind wie 
damals. 
Vielen Dank an alle, die in 60 Jahren die Arbeit der 
Schule unterstützt haben! 
 

Armin Reitze, 
Bürgermeister 
 

 
 
„60 Jahre und kein bisschen weise. . . . . . . .“ 
ja so ist es nun mal mit kleinen jungen Menschen 
und in dieser Erkenntnis ist schon vor rund 200 Jah-
ren in Leibertingen ein großes zweiklassiges Schul-
haus mit Lehrerwohnung am Kreuzbühl gebaut wor-
den.  
Dann vor nunmehr genau 60 Jahren – den An-
forderungen und der Zeit folgend - hat die dama-
lige Gemeinde, unter Bürgermeister Franz Ries-
ter, am Rappenbühl mit dem Bau eines neuen - 
der Entwicklung gerecht werdenden - Schulge-
bäudes begonnen. Im November 1960 war Richt-
fest und Grundsteinlegung. 
 

In die Mauer beim Grundstein wurde u. a. eine Ur-
kunde mit folgendem Wortlaut eingefügt: 
 

Mit der innigen Bitte um den Segen des allmächti-
gen Gottes fügen wir die nachstehende Urkunde in 
die Mauern des im Rohbau fertiggestellten, neuer-
bauten Schulhauses.  
 Dies geschieht im November des Jahres 1960, in 

einer Zeit, in der die Völker der gesamten Welt 
bangen vor einem neuen Weltkrieg. Es ist das 
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Jahr, in dem die „große Gipfelkonferenz“ in Paris 
scheitert. Deutschland ist in zwei Teile zerrissen. 
Ost- und West stehen sich bis an die Zähne be-
waffnet gegenüber. Am Himmel kreisen die ersten 
von Menschenhand geschaffenen Satelliten, in 
kurzer Zeit wird der bemannte Raumflug Wirklich-
keit werden. Eine rote Fahne flattert bereits auf 
dem Mond. Unser Vaterland wird regiert von Bun-
despräsident Heinrich Lübke und dem Kanzler Dr. 
Konrad Adenauer, Kurt Georg Kiesinger ist Minis-
terpräsident unseres Heimatlandes Baden-
Württemberg. An der Spitze des Landkreises wirkt 
Landrat Freiherr von Gleichenstein, an der des 
Schulkreises Kreisschulrat Karl Fischer.  
Leibertingen zählt 580 Einwohner.  

In der Urkunde folgen nun weitere am Bau Beteiligte 
und technische Ausführungen. Erwähnt werden 
noch Pfarrer Roll und Schulleiter Stehle sowie die 
Gemeinderäte Johann Beil, Johann Biselli, Josef 
Braun, Josef Braun, Josef Elgass, Fidel Frick, Xaver 
Rebholz und Adolf Wolf. 
Grundstein und Urkunde sind im Sockelbereich der 
Südfront im alten Schulhausteil eingemauert wor-
den.  
In den folgenden 60 Jahren ist am Gebäude viel 
verändert worden so wie sich im Schul- und Lehrbe-
reich auch vieles verändert hat.  
 

 

Bürgermeisteramt Leibertingen 
 

Öffnungszeiten: 
Montag   08.30 – 12.00 Uhr und  

14.00 – 18.30 Uhr 
Dienstag   08.30 – 12.00 Uhr  

nachmittags geschlossen 
Mittwoch   ganztags geschlossen 
Donnerstag   08.30 – 12.00 Uhr und  

14.00 – 16.30 Uhr 
Freitag   08.30 – 12.00 Uhr 
 
 

Postfiliale Leibertingen 
 

Öffnungszeiten: 
 

Vormittags: 
Mo, Di, Do, Fr   08.30 – 12.00 Uhr 
Mi, Sa    09.00 – 10.00 Uhr 
Nachmittags: 
Mo    16.00 – 18.00 Uhr 
Do    15.00 – 16.00 Uhr 
 
 

Öffnungszeiten der Ortsverwaltungen 
 

Altheim        Montag, 19.15 - 20.15 Uhr 
  Telefon:        Ortsverwaltung: 07777/939635,  

       Bürgerhaus:       07777/939636 
  E-Mail:         OV-Altheim@leibertingen.de 
 

Kreenheinstetten   Donnerstag, 18.30 – 21.00 Uhr 
  Telefon:        07570/266 
  E-Mail:  ortsverwaltung.kreenheinstetten@leibertingen.de 
 

Thalheim        Dienstag, 18.30 - 19.30 Uhr 
  Telefon:        07575/3398 
  E-Mail: ortsverwaltung.thalheim@leibertingen.de 

Jubilare in der Gemeinde 
 

Wir gratulieren 
 

Frau Berta Sauter, Fred-Hahn-Straße 11, LB 
zum 85. Geburtstag am 27. November 

 

Frau Lieselotte Steidle, An der Leiten 1, TH 
zum 80. Geburtstag am 28. November 

 
 

Müllabfuhrtermine 
 

Restmüll: 
Donnerstag, 03. Dezember 
 

Recyclinghof Leibertingen geöffnet 
 

November – April  
Freitag, 13.30 – 17 Uhr, Samstag, 9 – 12 Uhr 
 

Bitte beachten! 
Es gilt Maskenpflicht auf dem Recyclinghof! 
 
 

Bereitschaftsdienst 
Notruf Rettungsdienst / Feuerwehr     112 
Notruf Polizei        110 
Polizeiposten Meßkirch  07575 / 28 38 
 

Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus Sigmaringen 
 

Telefon 116 117 
Notfalldienstzeiten: 
Sa./So./Feiertag   08.00 - 22.00 Uhr 
 

Apotheken-Notdienst: Tel. 0800 0022 833 
 

Giftnotrufnummer: Tel. 0761 19240 
 

Hebammensprechstunde: 
Sprechzeit: Dienstags von 9:00 bis 12:00 Uhr im Fach-
bereich Gesundheit des Landratsamtes Sigmaringen, 
www.landkreis-sigmaringen.de/hebammensprechstunde 
 

HIV-Sprechstunde 
Die HIV-Sprechstunde findet im Landratsamt Sigmaringen 
donnerstags ab 14:30 Uhr nach Terminvergabe statt. 
Termine werden anonymisiert unter der Telefon-Nummer 
07571/102 6401 vergeben. 
 

Ergänzende  unabhängige  Teilhabeberatungs‐
stelle EUTB Ravensburg‐Sigmaringen  
Sprechzeit jeden 2. Freitag im Monat im Rathaus Sigma-
ringen von 10 - 13 Uhr, vorherige Terminabsprache erbe-
ten unter 07571 75 23 910 oder info@eutb-rv-sig.de 
 

WEISSER RING  
Opferschutz‐Opferrechte‐Opferhilfe 
Außenstelle Sigmaringen 
Tel. 0151 / 55164829 
 

Nachbarschaftshilfe „von Haus zu Haus“  
Einsatzort Leibertingen / Kreenheinstetten: 
Frau Ute Schüle, Tel. 07466 / 91 05 72 
Einsatzort Thalheim / Altheim: 
Frau Eva Rist, Tel. 07575 / 92 66 73 oder  
0151 654 80 540  
 

Sozialstation St. Heimerad e.V. Meßkirch 
Tel. 07575 / 920 600-0 
 



Dorfhelferinnen‐Station Meßkirch‐
Leibertingen 
Frau Sabine Mutschler, Tel. 07575 / 209 531 
Handy: 0162 / 7567982,  
E-Mail: sabine.mutschler@dorfhelferinnenwerk.de  
 

EnBW Regional AG 
Kostenlose Störungsnummer 0800 3629-477 
 

Forstrevier Leibertingen 
Förster Christoph Möhrle, Tel. 07777 / 1743 
Email: christoph.moehrle@lrasig.de 
 
 

Backhaus in Thalheim 
Bringen Sie Ihr Mehl bitte mit Ihren indivi-
duellen Zutaten montags von 7.30 Uhr 
bis spätestens 10.00 Uhr zum Backhaus 

ins Brunnengässle. Ab 17.00 bis 18.30 Uhr kann das 
gebackene Brot dann abgeholt werden. 
Weitere Info‘s und Erstanmeldung unter 
07466/9282-23. 
 
 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
Gemeinde Leibertingen | Landkreis Sigmaringen 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über den 
Anschluss an die öffentliche Wasserversor‐
gungsanlage und die Versorgung der Grund‐
stücke mit Wasser (Wasserversorgungssat‐

zung‐ WVS) vom 17. November 2020 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO.) sowie der §§ 2 und 13 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Leibertingen am 
17.11.2020 folgende 

Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1  
Verbrauchsgebühranpassung 

§ 43 der Satzung über den Anschluss an die Öffent-
liche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung 
der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungs-
satzung-WVS) vom 16.06.2020 erhält folgende neue 
Fassung: 

“§ 43 
Verbrauchsgebühren 

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemesse-
nen Wassermenge (§ 44) berechnet. 
Die Verbrauchsgebühr beträgt ab 01.01.2021 pro 
Kubikmeter 2,37 EUR. 

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger 
beweglicher Wasserzähler verwendet, beträgt die 
Verbrauchsgebühr ab 01.01.2021 pro Kubikmeter 
2,37 EUR. 

(3) Wird die verbrauchte Wassermenge durch einen 
Münzwasserzähler festgestellt, beträgt die Ge-
bühr (einschl. Grundgebühr gem. § 42 und Um-
satzsteuer gem. § 53) pro Kubikmeter 4,90 EUR.“ 

 

§ 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft. 
 

Hinweis: 
Gemäß § 4 GemO wird auf Folgendes hingewie-
sen: 
Die Norm wird hierdurch bekannt gemacht. Eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der GemO oder aufgrund der GemO beim Erlass 
dieser Satzung kann nur innerhalb eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung unter Bezeichnung 
des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Satzung als von Anfang an gültig zustande gekom-
men; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind. 
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Ver-
fahrens- und Formvorschriften auch nach Ablauf der 
Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, 
wenn der Bürgermeister dem Satzungsbeschluss 
nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist 
die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss 
beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der 
Jahresfrist geltend gemacht hat. 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 

Ausgefertigt: 
Leibertingen, 17. November 2020 
Armin Reitze, Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Satzung über die 
öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwasser‐
satzung‐ AbwS) vom 17. November 2020 

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) sowie der §§ 2 und 13 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Leibertingen am 
17.11.2020 folgende 

Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
Gebührenanpassung 

§ 40 der Satzung über die öffentliche Abwasserbe-
seitigung (Abwassersatzung- AbwS) vom 
16.06.2020 erhält folgende neue Fassung: 

„§ 40 
Höhe der Einleitungsgebühr, Grundgebühr 

(1) Die Einleitungsgebühr für Schmutzwasser (§ 38) 
und sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt je 
m³ Abwasser oder Wasser 
a) Klärgebühr je m³ 2,90 Euro. 
b) Kanalgebühr je m³ 0,50 Euro. 



(2) Die Einleitungsgebühr für Niederschlagswasser 
(§ 38 a) beträgt je m² abflussrelevante Fläche 
und Jahr 
a) Klärgebühr je m² 0,23 Euro. 
b) Kanalgebühr je m² 0,19 Euro. 

(3) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Was-
serzählergröße erhoben. Sie beträgt bei Wasser-
zählern mit einer Nenngröße von: 

Maximaler 
Durch-
fluss 

Qmax (Q4) 
in m³/h 

Nenndurch-
fluss Qn 

(Q3) in m³/h 

Grund-
gebühr 
Kanal 
EURO/ 
Monat 

Grund-
gebühr 

Klär 
bereich 
EURO/ 
Monat 

 
3 und 5 
(3,125 und 
5) 

1,5 und 2,5  
(2,5 und 4) 

0,75 0,75 

7 und 10 
(7,875 und 
12,5) 

3,5 und 5 
(6,3 und 10) 

0,92 0,93 

20 (20) 10 (16) 1,87 1,88 
30 (31,25) 15 (25) 2,80 2,80 

 

(4) Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der 
Monat, in dem der Wasserzähler erstmals einge-
baut oder endgültig ausgebaut wird, als voller 
Monat mitgerechnet. 

(5) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benut-
zung in den Fällen des § 38 a während des Ver-
anlagungszeitraumes, wird für jeden Kalender-
monat, in dem die Gebührenpflicht besteht, ein 
Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt.“ 

 

§ 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft. 
 

Hinweis: 
Gemäß § 4 GemO wird auf Folgendes hingewie-
sen: 
Die Norm wird hierdurch bekannt gemacht. Eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der GemO oder aufgrund der GemO beim Erlass 
dieser Satzung kann nur innerhalb eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung unter Bezeichnung 
des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Satzung als von Anfang an gültig zustande gekom-
men; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind. 
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Ver-
fahrens- und Formvorschriften auch nach Ablauf der 
Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, 
wenn der Bürgermeister dem Satzungsbeschluss 
nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist 
die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss 
beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der 
Jahresfrist geltend gemacht hat. 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 

Ausgefertigt: 
Leibertingen, 17. November 2020 
Armin Reitze, Bürgermeister 
 
 

Vorabinformation  zur  Selbstablesung 
der Wasserzähler  
Regelmäßig zum Jahresende steht die Ablesung der 
Wasserzähler an. Dazu benötigen wir in Zukunft ihre 
Unterstützung.  
Ab 2020 werden die Wasserzählerstände, ähnlich 
wie bei der Ablesung der Stromzähler, durch die 
Kunden selbst abgelesen. Zur Selbstablesung erhal-
ten alle Hauseigentümer bzw. Rechnungsempfänger 
Anfang Dezember 2020 ihre Ablesebriefe.  
Melden Sie uns Ihren Zählerstand schnell, einfach 
und bequem online. Alternativ können Sie auch den 
Ablesebrief per Post, per E-Mail oder per Fax schi-
cken. Nähere Einzelheiten und Kontaktdaten ent-
nehmen Sie dem Anschreiben.  
Ihre Gemeindeverwaltung 
 
 

Abwasserabsetzung bei Viehhaltung  
Viehhalter die keinen Stallzähler haben, sollen ihren 
Viehbestand auf dem ausgefüllten Vordruck spätes-
tens zum 13.12.2020 bei der Gemeindeverwaltung 
einreichen. Andernfalls kann der Viehbestand nicht 
berücksichtigt werden. Eine Abwasserabsetzung ist 
dann nicht mehr möglich. Ohne Rückmeldung gehen 
wir davon aus, dass Sie die Viehhaltung nur noch im 
geringen Umfang betreiben oder aufgegeben haben. 
Durch den Einbau eines Abzugszählers für den Stall 
bzw. die Ställe kann eine genaue Abrechnung ge-
währleistet werden und der Aufwand reduziert sich 
dadurch. Bei Rückfragen hierzu wenden Sie sich 
bitte an das Bürgermeisteramt Leibertingen Tel. 
07466/928-21 oder an das Rechnungsamt der Stadt 
Meßkirch Tel. 07575/206-36 Frau Maraponte.  

§ 35 Absetzungen 
(4) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzu-
setzende Wassermenge nicht durch einen Zwi-
schenzähler nach Absatz 2 festgestellt, werden die 
nichteingeleiteten Wassermengen pauschal ermit-
telt. Dabei gilt als nichteingeleitete Wassermenge im 
Sinne von Absatz 1:  
1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, 
Ziegen und Schweinen 15 m³ / Jahr,  
2. je Vieheinheit bei Geflügel 5 m³ / Jahr.  
Diese pauschal ermittelte nichteingeleitete Wasser-
menge wird um die gem. Absatz 3 von der Abset-
zung ausgenommene Wassermengen gekürzt und 
von der gesamten verbrauchten Wassermenge ab-
gesetzt. Die dabei verbleibende Wassermenge 
muss für jede für das Betriebsanwesen polizeilich 
gemeldete Person, die sich dort während des Veran-
lagungszeitraums nicht nur vorübergehend aufhält, 
mindestens 40 m³/Jahr für die erste Person und für 



jede weitere Person mindestens 30 m³/Jahr betra-
gen.  
Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vie-
heinheiten zu § 51 des Bewertungsgesetzes ist ent-
sprechend anzuwenden. 
 
 

Bioenergie Leibertingen  
Wärmezählerwechsel 
Ab sofort ist Florian Bucher (0172/1682404) im Ort 
wieder unterwegs, um im Auftrag der Bioenergie 
Leibertingen GmbH die Wärmemengenzähler in den 
Übergabestationen zu tauschen. Der Zeitaufwand 
pro Zähler beträgt ca. 1 Stunde. Wenn Herr Bucher 
Sie nicht persönlich erreicht, wirft er einen Rückmel-
dezettel in Ihren Briefkasten. Bitte vereinbaren Sie 
dann kurzfristig einen Termin für den Zählerwechsel. 
Vielen Dank!  
 
 

Ortsverwaltung Thalheim 
 

Öffentliche Ortschaftsratsitzung 
Eine öffentliche Ortschaftsratsitzung findet am Mon-
tag, 30. November 2020 um 20.00 Uhr im alten 
Schulgebäude Brunnengässle mit folgender Tages-
ordnung statt: 
TOP 23:  Haushaltsanforderungen 2021 
TOP 24:  Landtags- und Bürgermeisterwahl am 14. 

März 2021 
TOP 25: Baustand „Haus der Vereine“ 
TOP 26: Verschiedenes 
TOP 27: Anfragen, Wünsche und Anträge  
gez. H. Stekeler, Ortsvorsteher 
 
 

Ski‐Club Kreenheinstetten e.V. 
Christbaumstellen 
Das traditionelle Christbaumstellen am 1. 

Advent beim Dorfplatz findet aufgrund der aktuellen 
Situation nicht statt. Es wird aber trotzdem ein 
Christbaum auf dem Dorfplatz stehen, der uns auf 
die Adventszeit einstimmt.  
Wir wünschen der gesamten Bevölkerung eine be-
sinnliche Adventszeit.  
 
 

KLJB Leibertingen 
Auch dieses Jahr zieht der Nikolaus zu-
sammen mit Knecht Ruprecht am 05. 

Dezember durch die Straßen von Leibertingen. Auf-
grund der aktuellen besonderen Situation darf der 
Nikolaus leider nicht in die Häuser und der Besuch 
wird vor dem Haus oder im Garten stattfinden. 
Er freut sich, wenn er dennoch viele Kinder besche-
ren und ein Leuchten in deren Augen zaubern kann.  
Anmeldungen werden gerne bis zum 03. Dezember 
telefonisch von Selina Riester täglich ab 17 Uhr 
unter 07466 / 1413 angenommen.  
Ihre KLJB Leibertingen 
 

Pfarrgemeinde Thalheim 
"Lebendiger Adventskalender" 
Macht mit beim lebendigen Adventskalender! 
Gestaltet ein Fenster, das im Advent zu bestaunen 
ist. Zum Beispiel: 
- ein Fenster mit Gebasteltem und einer Lichterket-

te zum Leuchten bringen 
- eine Krippe ins Fenster stellen 
- das Fenster mit Kerzenschein erhellen 
...der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! 😉 
 

Wer hat Lust, bei diesem schönen Ge-
meinschaftsprojekt für unser Dorf mitzu-
machen?  
Der meldet sich bitte bei Vroni Renner 
(07575-926990) oder Claudia Glöckler 
(07575-3409). 
Wir werden euch eine Zahl bzw. einen Tag zuwei-
sen. Das Fenster sollte ab dem zugeteilten Advents-
tag von 17.00 - 22.00 Uhr (bis zum 24.12.) beleuch-
tet sein und die Zahl des Tages gut sichtbar am 
Fenster angebracht werden. 
In der Kirche und im Kindergarten hängt eine Liste, 
in der Name und Straße eingetragen werden, so-
dass alle wissen, wo im Advent Fenster zu bestau-
nen sind: 
So darf man ganz unabhängig von Tag und Uhrzeit 
und den aktuellen Corona-Vorschriften die Fenster 
bestaunen. 
Wir freuen uns auf viele Fenster und wünschen euch 
eine schöne besinnliche Adventszeit! 
Euer Gemeindeteam Thalheim 
 
 

Landratsamt  
Sigmaringen 
 

Bund  unterstützt  Waldeigentümer  mit  über 
500 Millionen Euro  
Extremwetterereignisse haben den Wäldern mit 
Dürre, Sturm und Schädlingen auch in diesem Jahr 
wieder stark zugesetzt. Die Waldbesitzerinnen und 
Waldbesitzer sowie der ganze Forstsektor stehen 
damit das dritte Jahr in Folge vor großen Herausfor-
derungen. 
In dieser Krisensituation hat die Bundesregierung 
als Teil des Corona-Konjunkturpakets die flächen-
bezogene „Nachhaltigkeitsprämie Wald“ mit einem 
Gesamtvolumen von bundesweit 500 Mio. Euro auf 
den Weg gebracht. 
Die Nachhaltigkeitsprämie Wald kann von privaten 
und kommunalen Waldbesitzern beantragt werden. 
Voraussetzung für den Erhalt der Prämie ist eine 
Zertifizierung der Waldfläche, z.B. nach den Pro-
grammen PEFC oder FSC, die bis 30.09.21 nachge-
reicht werden kann. Die Förderleistung beträgt je 
nach Zertifizierungssystem 100 Euro oder 120 Euro 
pro Hektar und richtet sich an Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzer, die mindestens einen Hektar 
Waldfläche besitzen.  
Förderanträge werden von der Fachagentur Nach-
wachsende Rohstoffe (FNR) entgegengenommen 



(www.bundeswaldpraemie.de). Anträge können bis 
zum 30.10.2021 gestellt werden. Die Fachagentur 
steht auch als Ansprechpartner für Fragen zur Ver-
fügung. Im Antragsverfahren ist ein Eigentums-
nachweis für die Waldfläche in Form des letzten 
Beitragsbescheids der Landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft vorgesehen. 
Bei dem Programm handelt es sich um eine reine 
Bundesförderung ohne direkte Aufgabenübertra-
gung an die Länder und Landkreise.  
 
Zusatztermin  mobile  Problemstoffsammlung 
in Bad Saulgau 
Die Kreisabfallwirtschaft Sigmaringen bietet in Bad 
Saulgau eine zusätzliche Problemstoffabgabe an. 
Das mobile Schadstoffmobil ist am Samstag, 12. 
Dezember 2020 zwischen 10 Uhr und 12 Uhr beim 
Städtischen Bauhof in Bad Saulgau. 
 

Folgende Problemstoffe können beim Schad-
stoffmobil abgegeben werden:  
Reste von Reinigungsmitteln, Unkrautbekämpfungs- 
u. Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel, Spraydo-
sen mit Restinhalten, Imprägniermittel, Photochemi-
kalien, Wachse, Schmierfette, Kleber, Säuren, Lau-
gen, Salze, Quecksilber, lösungsmittelhaltige Farben 
und Lacke (nur in flüssigem Zustand), Beizmittel, 
Lösungsmittel, Leuchtstoffröhren, Energiesparlam-
pen, Batterien aller Art (max. 3 Stück Starterbatte-
rien pro Haushalt) und andere schadstoffhaltige 
Stoffe, die nicht in den Restmülleimer oder ins Ab-
wasser gehören. 
Nicht angenommen werden beim Schadstoffmo-
bil: 
Lösungsmittelfreie Farbreste wie z.B. Dispersions-
farben oder Abtönfarben aber auch sonstige ausge-
trocknete Farb- und Lackreste. Diese sind im ausge-
trockneten Zustand über den Restmüll zu entsor-
gen. 
Außerdem werden nicht angenommen Altöle, Kühl-
geräte, Fernsehgeräte, PC-Monitore sowie Prob-
lemstoffe bzw. Sondermüll aus dem Gewerbe. Für 
Altöle besteht eine Rücknahmepflicht der Vertreiber. 
Kühlgeräte, Fernseher sowie PC-Monitore werden 
auf der Entsorgungsanlage Ringgenbach, Recyc-
linghof Bad Saulgau und ehemaligen Umladestation 
Gammertingen kostenlos angenommen.  
Hinweis zu gebrauchten Batterien: 
Starterbatterien werden zwar bei der Schadstoff-
sammlung angenommen, können aber auch bei 
jeder Verkaufsstelle für Starterbatterien abgegeben 
werden. Gemäß der Batterieverordnung sind Ver-
treiber, die an Endverbraucher schadstoffhaltige 
Starterbatterien abgeben, verpflichtet diese auch 
unentgeltlich zurückzunehmen. Ebenso kann beim 
Kauf einer neuen Starterbatterie eine gebrauchte 
Batterie abgegeben werden. 
Gerätebatterien können auch bei jeder Verkaufs-
stelle unentgeltlich sowie auf den Recyclinghöfen im 
Landkreis abgegeben werden 
Lithiumhaltige Batterien können ebenfalls auf den 
Recyclinghöfen im Landkreis oder auf der Entsor-

gungsanlage Meßkirch-Ringgenbach abgegeben 
werden.  
Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Abfall-
beratung gerne zur Verfügung: 
Nadine Steinhart: Telefon 07571 / 102 – 6607 oder 
E-Mail Nadine.Steinhart@LRASIG.de 
Volker Riester: Telefon 07571 / 102 – 6608 oder E-
Mail Volker.Riester@LRASIG. 
Weitere Informationen erhalten Sie in der Abfall-App 
der Kreisabfallwirtschaft oder auf der Homepage des 
Landkreises unter www.landkreis-sigmaringen.de. 
 
Das Projekt wellcome sucht Ehrenamtliche zur 
Unterstützung von Familien nach der Geburt 
Digitale Infoveranstaltung am Tag des Ehren-
amts am 05.12.2020 
Die ersten Monate nach der Geburt eines Babys 
sind für alle Eltern herausfordernd. Ganz besonders 
gilt das in Zeiten von Corona, in denen Unterstüt-
zung durch Familie und Freund*innen sowie der 
Austausch in Kursangeboten zusätzlich einge-
schränkt sind. Wenn Unterstützung fehlt, springen 
die Ehrenamtlichen von wellcome ein. Im Landkreis 
Sigmaringen werden derzeit dringend neue Hel-
fer*innen gesucht. 
Am Internationalen Tag des Ehrenamts bietet 
wellcome eine digitale Informationsveranstal-
tung zum Ehrenamt bei wellcome an: 
Online-Informationsveranstaltung am Samstag, 5. 
Dezember 2020 um 14 Uhr. 
Anmeldung unter: www.wellcome-
online.de/ehrenamt-veranstaltung/ 
wellcome ist moderne Nachbarschaftshilfe: Ein- bis 
zweimal die Woche kommen Ehrenamtliche für eini-
ge Stunden zu den Familien, gehen z. B. mit dem 
Baby spazieren während die Mutter Schlaf nachholt 
oder das Spielen mit den Geschwisterkindern. Sie 
stehen mit Rat und Tat zur Seite oder hören einfach 
zu. So werden erschöpfte Eltern entlastet und in 
ihrer neuen Rolle gestärkt. 
Ehrenamtliche werden fachlich begleitet 
Anja Höfler koordiniert den Einsatz der Ehrenamtli-
chen vor Ort, vermittelt sie zu den Familien und be-
gleitet deren Tätigkeit. Als erfahrene Fachkraft steht 
sie den Ehrenamtlichen und auch den Familien für 
alle fachlichen Fragen zur Verfügung. Die Ehrenamt-
lichen treffen sich mit ihr regelmäßig zum Austausch 
und zur Fortbildung. 
Engagiert – aber zeitlich flexibel  
Für die Ehrenamtlichen ist die Aufgabe zwar inten-
siv, aber zeitlich begrenzt: Ein Einsatz dauert in der 
Regel etwa drei Monate, danach können sie ent-
scheiden, ob sie gleich den nächsten Einsatz starten 
oder erst einmal pausieren. So lässt sich das Eh-
renamt gut mit unterschiedlichen Lebenssituationen 
vereinbaren und z.B. auch mit einer Berufstätigkeit 
verbinden.  
wellcome Sigmaringen ist ein Angebot der Fachstel-
le „Familie am Start“, Information und Beratung für 
werdende Mütter und Väter sowie Eltern mit Kindern 
bis zu 3 Jahren. Im Landkreis Sigmaringen gibt es 
dieses Angebot seit 2011. Aktuell engagieren sich 



dort 17 Ehrenamtliche, die allein im letzten Jahr 14 
Familien unterstützt haben. Die Nachfrage wächst 
stetig. Vor allem in den Gemeinden Ostrach, Gam-
mertingen und Stetten a. k. Markt werden neue Eh-
renamtliche gesucht. 
Wer mitmachen möchte, findet auch Informationen 
unter landkreis-sigmaringen.de oder bei Anja Höfler 
vom Fachbereich Jugend unter 07571-102 4260 
oder sigmaringen@wellcome-online.de 
 
Straßenmeistereien  gut  für  den  Winterdienst 
gerüstet  
Der Schnee kann kommen. Im Landkreis Sigmarin-
gen sind die Straßenmeistereien für den Winter-
dienst gut gerüstet. Alle Fahrzeuge und Winter-
dienstgeräte sind überprüft und wintertauglich. Die 
Streugutlager in den Straßenmeistereien Sigmarin-
gen, Meßkirch und Bad Saulgau, sowie deren Stütz-
punkte in Gammertingen, Schwenningen und Pful-
lendorf wurden bereits Anfang Oktober aufgefüllt. „In 
unseren sechs Salzhallen haben wir insgesamt etwa 
5.000 Tonnen Streusalz gelagert“, berichtet Frank 
Dreher, Chef der Straßenmeistereien. Im vergange-
nen Winter wurden witterungsbedingt nur etwa die 
Hälfte der Salzmenge und 60% der Sole im Ver-
gleich zu den letzten Jahren benötigt, nur der Winter 
2013/2014 fiel noch milder aus. Zum Vergleich: Im 
Winter 2009/2010 lag der Salzverbrauch mehr als 
viermal so hoch. 3.700 Tonnen Streusalz und knapp 
eine Million Liter Sole wurden zur Glättebekämpfung 
eingesetzt. „Das entspricht rund 7.300 Badewannen-
füllungen“, rechnet Dreher vor. Der Landkreis Sig-
maringen besitzt in jeder Straßenmeisterei und am 
Stützpunkt Pfullendorf eine Soleanlage, mit denen 
die Salzlösung selbstständig hergestellt werden 
kann. „Streusalz in Kombination mit Sole, das soge-
nannte Feuchtsalz, setzen wir ein, weil dieses bes-
ser auf der Straße haftet und vom Wind nicht ver-
frachtet wird und somit weniger Salz in die Umwelt 
gelangt. Zudem hat Feuchtsalz eine höhere Tau-
wirksamkeit und ist bei Glätte effektiver. Bei extre-
men Minustemperaturen müssen wir aber auf reines 
Trockensalz zurückgreifen, weil das Feuchtsalz bei 
diesen Temperaturen anfrieren könnte“, berichtet 
der Fachmann.  
876 km Straße haben seine rund 70 Mitarbeiter frei 
zu halten. Neben 13 eigenen Fahrzeugen erhalten 
Sie Unterstützung von Dienstleistern mit weiteren 14 
Fahrzeugen. „Wenn es hart auf hart kommt, sind wir 
mit dreißig Leuten von 02:30 Uhr an im Einsatz. Bis 
morgens der Berufsverkehr losgeht, müssen wir 
möglichst alle Strecken freikriegen“ erzählt Dreher. 
Schneit es durch, drehen die bis zu 600 PS starken 
LKWs im Schichtdienst ihre Runden. Die LKWs 
werden von Straßenwärtern gelenkt. „Wir suchen 
jedes Jahr Auszubildende. Für den Ausbildungsbe-
ginn Herbst 2021 nehmen wir noch Bewerbungen 
an“ ruft Herr Dreher interessierte Personen auf. Die 
Räumstrecken wurden so konzipiert, dass viel be-
fahrene Straßen und Gefällestrecken, wenn möglich, 
frühzeitig geräumt werden. Der Winterdiensteinsatz-
leiter überwacht das Wetter und die Lage auf den 

Straßen am Computer. „Von hier aus steuern wir 
unsere Einsätze und behalten die Lage im Griff“. So 
gut es geht versucht der Landkreis auch die Ge-
meinden zu unterstützen, die für die innerörtliche 
Räumung der Strecken zuständig sind. 
Für einen reibungsfreien Winterdienst sind die Stra-
ßenwärter auch auf die Mithilfe der Autofahrer an-
gewiesen. „Wer einen Schneepflug überholt, gefähr-
det sich und alle anderen Verkehrsteilnehmer“ 
macht Dreher deutlich. Leider kommt es immer wie-
der vor, dass sich Autos an den LKW mit ihren bis 
zu 3,60 Meter breiten Schildern vorbeiquetschen 
wollen.  
Bei Interesse, die Straßen im Landkreis Sigmarin-
gen sicher und befahrbar zu halten, stehen Informa-
tionen zu Ausbildung und Beruf unter Jobs & Karrie-
re auf der Homepage des Landkreises zur Verfü-
gung.  
 
 

Bildungszentrum Gorheim 
In unserer neuen Online-Reihe „Kulturelle Seel-
sorge in Corona-Zeiten“ werden wir ab sofort jede 
Woche Veranstaltungen aus den Bereichen Ge-
schichte, Theologie, Philosophie, Politik, Literatur, 
Musik, Kunst usw. im Livestream anbieten. Die Rei-
he wird gemeinsam mit der kath. Seelsorgeeinheit, 
der ev. Kirchengemeinde und dem Kreiskulturforum 
angeboten. Nähere Informationen und die jeweils 
aktuellen Veranstaltungen finden Sie auf unserer 
Internetseite.  
Im Rahmen der Online-Reihe findet am 2. Dezem-
ber die Podiumsdiskussion „Corona und die 
Bürgerrechte“ statt. Mit dieser Veranstaltung betei-
ligen wir uns am sachlichen öffentlichen Diskurs 
über die derzeitigen Grundrechtseinschränkungen. 
Es diskutieren: Landrätin Stefanie Bürkle, Verwal-
tungsgerichtspräsident Prof. Dr. Christian Heckel, 
die Leiterin der Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
Brigitte Hepp, der Journalist Rüdiger Sinn, Pfarrer 
Matthias Ströhle und Kreisarchivar Dr. Edwin We-
ber. Moderiert wird die Podiumsdiskussion von Pas-
toralreferent Hermann Brodmann. Vor und während 
der live übertragenen Veranstaltung 
(www.bildungszentrum-gorheim.de) können Sie 
Fragen stellen und mitdiskutieren. Clemens Mayer, 
der Leiter des Bildungszentrums, wird Ihre Anfragen 
an die Diskutanten weiterleiten.  
Am 13. Januar 2021 beginnt der Eltern-Kurs „Star-
ke Alltagshelden“. Bei einer Tasse Kaffee können 
Sie sich mit anderen Eltern entspannt über Erzie-
hungsfragen austauschen. Die Kursleiterin gibt 
Ihnen praktische Tipps und Impulse zum Erzie-
hungsalltag.  
Sie wollten immer schon Italienisch lernen? Dann 
fangen Sie am 13. Januar 2021 damit an! An zehn 
Abenden lernen Sie in einem Anfängerkurs auf 
Basis eines modernen Lehrbuchs das Wichtigste 
zum Überleben im italienischsprachigen Ausland.  
Der bevorstehende Jahreswechsel ist eine besonde-
re Gelegenheit, bewusster als bisher die Richtung 
zu bestimmen. Die Meditative Duftreise ins neue 
Jahr am 16. Januar 2021 wird Ihnen dazu verhelfen, 



eigene Kraftquellen im neuen Jahr optimal zu nüt-
zen. 
Diese und alle weiteren Veranstaltungen finden Sie 
im Programmheft und auf unserer Internetseite: 
www.bildungszentrum-gorheim.de. Telefon: 07571-
1843020. 
 
 

JobCafé am 04.12.2020 
 

(Allein-) Erziehend und auf Jobsuche?  
Dann besuchen Sie doch das JobCafé im Frauen-
begegnungszentrum. In ungezwungener Runde 
können Sie frischen Kaffee und selbstgebackenen 
Kuchen genießen und dabei aktuelle Stellenangebo-
te studieren. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, zu-
sammen mit einer Mitarbeiterin des Jobcenters, 
gezielt nach einer passgenauen Stelle zu suchen.  
Das nächste JobCafé findet am Freitag den 
04.12.2020 von 09:30 Uhr - 11:30 Uhr im Frauenbe-
gegnungszentrum Sigmaringen in der Bahnhofstra-
ße 3 statt. Aufgrund der derzeitigen Situation bitten 
wir möglichst um Voranmeldung per Mail an 
e.preisser@fbz-sigmaringen.de oder telefonisch 
07571 6852604 im Frauenbegegnungszentrum bei 
Frau Preißer. 
 
 

 
 

Wochenspruch: Siehe, dein König kommt zu dir, 
ein Gerechter und ein Helfer. (Sacharja 9,9b) 
 

Sonntag, 29. November (1. Advent)  
9.30 Uhr Gottesdienst mit Einführung der neuen 
Konfirmanden 
(Pfarrerin Anja Kunkel und Pfarrer Uwe Reich-
Kunkel) 
musikalisch gestaltet vom Posaunenchor 
 

Mittwoch, 2. Dezember 
15.30 Uhr Konfirmandenunterricht 
 

Offene Kirche 
Unsere Kirche ist weiterhin täglich von 10.00 bis 
17.00 Uhr geöffnet.  
 

Gottesdienst für die Ohren 
Wenn Sie nicht in den Gottesdienst in Meßkirch 
kommen wollen oder können, können Sie eine 
Tonaufnahme des Gottesdienstes über WhatsApp 
oder als Internetlink bekommen. Bitte melden Sie 
sich dazu im Pfarrbüro oder bei Pfarrerin Kunkel. 
 
 

     
 

Naturschutzzentrum Obere Donau 
 

Uhu – König der Eulen 
Die dunkle Jahreszeit ist da. Früher, als den meisten 
von uns lieb ist, verschwindet das Licht des Tages. 
Doch für manche beginnt das Leben damit erst rich-
tig – und das kann man hören. Gemeint sind Uhus. 
In den letzten Wochen hat der König unter den Eu-
len wieder mit seinen nächtlichen Rufen auf sich 
aufmerksam gemacht. 
Uhus sind nahezu unverwechselbar. Das liegt einer-
seits an ihrer Größe, den auffälligen Federohren und 
den orangefarbenen Augen. Der Uhu ist die weltweit 
größte Eulenart. Die Flügelspannweite beträgt bis zu 
1,70 m und das Tier kann 3 kg schwer werden. Wie 
für Eulen typisch werden Uhus erst in der Dämme-
rung und Nacht aktiv. Einen Uhu zu sehen, kommt 
daher recht selten vor. Uhus nutzen die Nacht, um 
auf Jagd zu gehen. Der Speiseplan ist breit gefä-
chert und reicht von Mäusen über Igel und Hasen 
bis hin zu verschiedenen Vögeln. Unverdauliche 
Bestandteile der Nahrung wie Knochen und Haare 
werden als Gewölle ausgewürgt.  
Doch neben dem Aussehen ist auch der Ruf des 
Uhus unverkennbar. Dieser lässt sich in klaren Win-
ternächten sehr gut vernehmen. Der Name des Tie-
res stammt nicht von ungefähr. Uhu-Weibchen las-
sen ein helles „U-huu“ erklingen. Die Männchen 
rufen etwas dumpfer und kürzer „Buho“. Eigentlich 
ist der Herbst eine ungewöhnliche Zeit für ein Vo-
gelstimmenkonzert, verbinden wir dies doch eher mit 
der Balzzeit im Frühjahr. Doch die Uhus sind etwas 
früher dran: jetzt um diese Jahreszeit findet eine 
sogenannte Herbstbalz statt. Dabei sichern sich die 
Uhumännchen ein passendes Revier und tun dies 
gegenüber möglichen Konkurrenten kund.  Auch die 
Hauptbalz findet bei Uhus früh statt, nämlich von 
Januar bis März. 
Dass wir überhaupt Uhus hören können, ist nicht 
selbstverständlich. Vor etwa 80 Jahren war die Uhu-
population in Baden-Württemberg nahezu ausge-
storben, da Uhus stark bejagt wurden. Nach ihrer 
Unterschutzstellung konnten sich Uhus im Laufe der 
Zeit wieder ausbreiten. Im Donautal wurde in den 
60er Jahren außerdem versucht, Uhus aktiv auszu-
wildern. Mit den vielen Felswänden und der ab-
wechslungsreichen Landschaft finden Uhus im Do-
nautal und der Umgebung ideale Lebensbedingun-
gen. Uhus machen sich dabei übrigens nicht die 
Mühe, ein Nest zu bauen – eine einfache Felsnische 
reicht ihnen aus. Aber nicht nur an natürlichen Fels-
wänden finden Uhus passende Brutstätten: häufig 
werden von Uhus Steinbrüche genutzt, selbst wenn 
diese noch aktiv bewirtschaftet werden. 
Hat sich ein Uhupaar gefunden, bleibt dieses ein 
Leben lang zusammen. Das kann ganz schön lange 
sein, wird ein Uhu in der Natur doch bis zu 25 Jahre 
alt. Alte Uhupaare balzen oft eher wenig, wohinge-



gen sich junge Uhupaare noch jede Menge zu er-
zählen haben. Uhus legen meist 2 bis 3 Eier. Noch 
bevor die Junguhus fliegen können, „wandern“ sie 
aus und sind dabei zu Fuß am Fels unterwegs. 
Junguhus bleiben bis in den Herbst am Brutfelsen, 
bis die neue Balzzeit beginnt. Daher sind Kletterfel-
sen, an denen Uhus brüten, ganzjährig gesperrt. 
 
 

Donaubergland 
 

Essen bestellen im Lieb-
lingsgasthaus 

Gastronome bieten Abhol- und Liefer-
service an 
Die Gasthäuser und Restaurants sind wieder zu. Die 
heimische Gastronomie - und unsere Gastronomen 
mit - leiden trotz der meist recht guten Sommerwo-
chen in diesem Jahr sehr stark unter den verordne-
ten Schließungen, vor allem auch unter der völligen 
Ungewissheit, wie es weitergeht. 
Doch: Einige Gastronomen kochen regelmäßig für 
Sie weiter und bieten - je nach Lage und Betrieb - 
Speisen zum Abholen oder auch mit Lieferservice 
an. Manche bieten dies fast täglich an, manche aus-
schließlich an den Wochenenden, wie im Frühjahr 
im Lockdown.  
Dies wird schon jetzt vielfach wieder gut genutzt. Es 
hilft den Gastronomen in dieser schwierigen Zeit. 
Und es wäre eine echte kleine Abwechslung für zu 
Hause, vielleicht auch fürs "Betriebsklima", wenn 
"man" mal nicht kochen müsste. Informieren Sie sich 
direkt bei Ihrem Lieblingsgasthaus. Eine Liste der 
Donaubergland-Partnerbetriebe, die dieses Angebot 
bieten, findet sich auch auf der Donaubergland-
Internetseite unter 
www.donaubergland.de/gastgeber. 
 

Einfach raus 
Touren für Spaziergänge und Wanderungen 
Raus dürfen wir ja, wenn auch am besten allein, zu 
zweit oder in der Familie. Das Wetter spielt derzeit 
auch noch mit. Also, nix wie raus - bei jedem Wetter. 
Es gibt insgesamt rund 100 - mal mehr oder weniger 
gut - ausgeschilderte Wanderwege im Donauberg-
land. Örtliche Rundwege sind an Wegkreuzungen 
mit grünen Wegweisern ausgeschildert und unter-
wegs mit dem gelben Kreis markiert, überregionale 
Wanderwege sind mit gelben Schildern ausgeschil-
dert und mit dem jeweiligen individuellen Routenlogo 
des Weges markiert. Entdecken Sie auch mal bisher 
unbekannte Ecken im Donaubergland. Auf der Inter-
netseite des Donauberglandes sind im "Tourenfin-
der" rund 80 Wander- und Radtouren ausgewiesen 
und zum Download bereitgestellt. Mehr auf 
www.donaubergland.de 
 

 

 
 

Fachvortrag: „Gesunde Ernährung in jedem Al-
ter“ 
Der Fachvortrag von Prof. Dr. Andrea Maier-Nöth 
erläutert, wie wir durch Ernährung zu einem gesun-
den und vitalen Leben beitragen können. Die Ernäh-
rungswissenschaftlerin gibt Antworten auf die Fra-
gen: Sind wir ausreichend mit Vital- und Bioaktivstof-
fen versorgt? Worauf müssen wir bei Lebensmitteln 
und deren Vitalstoffen achten? Und ganz besonders, 
welche Rolle spielen der Darm und die Darmbakte-
rien, das Mikrobiom, dabei? 
Dabei bespricht Prof. Dr. Andrea Maier-Nöth drei 
wichtige Säulen der Gesundheit: 
• Basis Darmgesundheit & Wohlbefinden 
• Entsäuern, Entgiften und Vitalisieren 
• Optimale Versorgung für Zellpower 
Frau Prof. Dr. Andrea Maier-Nöth ist Expertin auf 
dem Gebiet Gesundheitspsychologie und Ernährung 
bei Kindern. Sie hält eine Professur für Ernährung, 
Gesundheitsprävention und Produktentwicklung. 
Termin: Samstag, 28.11.2020, 10:00 – 14:00 Uhr 
Preis: 60 Euro, zzgl. MwSt. 
Die Veranstaltungen finden unter Einhaltung der 
gängigen Hygienevorschriften statt. Bitte bringen Sie 
zum Termin eine Nase-Mund-Maske mit. 
Anmeldungen über die Homepage www.innocamp-
sigmaringen.de unter dem Reiter „Veranstaltungen“ 
 
Grundzüge des Datenschutzes – Datenschutz: 
Wofür und für wen? 
Unter dieser Leitfrage werden die Grundzüge des 
Datenschutzrechts erarbeitet. Neben einer Herlei-
tung aus den Grundrechtsgewährleistungen des 
Grundgesetzes und der EU-GRCh sowie den sich 
im Laufe der Zeit veränderten Anforderungen an den 
Datenschutz sollen in diesem Seminar die hinter 
einer bloßen Rechtsanwendung liegenden Grundla-
gen erarbeitet werden. Es werden technologische 
Entwicklungen wie auch Fragen der Privatheit ange-
sprochen. 
Die Notwendigkeit einer Regulierung bereichsspezi-
fischer Datenverarbeitung wird systematisch an 
Beispielen herausgearbeitet. Darauf aufbauend wird 
ein Verständnis für das Regelungsgefüge und die 
datenschutzrechtlichen Regelungsprinzipien erarbei-
tet. 
Termin: Montag, 07.12.2020, 13:00 – 17:00 Uhr 
Dozent: Roland Hoheisel-Gruler hat jahrelange Er-
fahrung als selbständiger Anwalt und arbeitet als 
hauptamtlich Lehrender an der Hochschule des 
Bundes für Öffentliche Verwaltung am Fachbereich 
Kriminalpolizei beim Bundeskriminalamt in Wiesba-
den. 
Preis: 100 Euro 
Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der gängi-
gen Hygienevorschriften statt. Bitte bringen Sie zum 
Termin eine Nase-Mund-Maske mit. 
 

Anmeldungen über die Homepage www.innocamp-
sigmaringen.de unter dem Reiter „Veranstaltungen“ 



Deutsche Rentenversiche‐
rung Baden‐Württemberg 

 

In Deutschland beziehen rund 1,2 Millionen Men-
schen neben ihrer Rente weitere Sozialleistungen 
wie Wohngeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende, 
Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung (im 
Alter oder bei Erwerbsminderung) oder fürsorgeri-
sche Leistungen der Sozialen Entschädigung. Wenn 
sich nun ab 2021 die Rente durch den neuen Grund-
rentenzuschlag erhöht, dann ist geplant, dass die 
zahlenden Stellen automatisch prüfen, ob sich die 
geänderte Rentenhöhe auch auf die Sozialleistung 
auswirkt. 
Eine ebenfalls neu eingeführte Freibetragsregelung 
sorgt aber dafür, dass die Sozialleistungsempfänger 
trotz des Grundrentenzuschlags am Monatsende 
mehr Geld übrighaben werden als bislang. Der indi-
viduelle Freibetrag liegt für jeden Grundrentenbezie-
her bei 100 Euro zuzüglich 30 Prozent der darüber 
liegenden Rente, wird jedoch auf 50 Prozent des 
Regelsatzes zur Grundsicherung begrenzt: derzeit 
216 Euro. Nur der Teil der Rente, der diesen Freibe-
trag übersteigt, wird auf die entsprechende Sozial-
leistung angerechnet.  
Die Rentnerinnen und Rentner selbst müssen dabei 
nichts unternehmen. Die Rentenversicherungsträger 
übermitteln der Stelle, die die Sozialleistung aus-
zahlt, sowohl die Anzahl der persönlichen Grundren-
tenzeiten als auch die durch den Grundrentenzu-
schlag neu berechnete Rentenhöhe. Die automati-
sche Datenanforderung durch die Sozialleistungs-
träger bei der Deutschen Rentenversicherung soll im 
Sommer 2021 starten. 
Für weitere Informationen hat die DRV im Internet 
eine spezielle Themenseite rund um die Grundrente 
unter http://www.deutsche-
rentenversicherung.de/grundrente eingerichtet. Dort 
finden Interessierte auch die Broschüre „Grundrente: 
Fragen und Antworten“ zum Bestellen oder Herun-
terladen.  

 
 
 
 

Danksagung 
 

Klara Steidle 
 

Herzlichen Dank 
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns 
verbunden fühlten und uns ihre Anteilnahme auf so 
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten. 
Dank an Herrn Amann und der Gemeinde Leibertin-
gen für den ehrenden Nachruf. 
 

Karin, Bernhard und Johannes Blessing 
 
 

 

Büro- / Praxis- / Studio- oder Geschäfts-
räume in Thalheim zu vermieten 

 

91 qm, Parkplätze vorhanden 
 

Tel. 0172 / 1086487 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 

 
 

Gastfamilien gesucht 
Auch in Corona-Zeiten brauchen Menschen mit Be-
hinderungen Gastfamilien, in denen sie gut begleitet 
leben können. Gesucht werden daher Familien oder 
Einzelpersonen, die ein Zimmer oder eine kleine 
Wohnung frei haben. Fachkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Die Gastfamilie sollte Freude am Um-
gang mit Menschen mit Behinderungen haben und 
sich vorstellen können, ein Kind, einen Jugendlichen 
oder eine erwachsene Person bei sich aufzunehmen 
und im Alltag zu begleiten. Fachkräfte der Stiftung 
Liebenau sorgen für eine dauerhafte Begleitung 
durch den Fachdienst sowie ein angemessenes 
Betreuungsentgelt.  
 
Informationen unter: 
Stiftung Liebenau, Betreutes Wohnen in Familien 
(BWF), Auf dem Hof 3, 88512 Mengen, Telefon: 
07572 71373-44, -45, E-Mail: adsig@stiftung-
liebenau.de, www.stiftung-liebenau.de/gastfamilie. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 


